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(2) Gemeinde und HLG verpflichten sich, im Zuge einer Vereinba-
rung solche Bestimmungen durch gleichwertige gültige Vorschrif-
ten zu ersetzen. Sollten bei Durchführung der Vereinbarung er-
gänzende Bestimmungen notwendig werden, so verpflichten sich
Gemeinde und HLG, die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen.
Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung
späteren gesetzlichen Regelungen widersprechen. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sowie an-
dere Festlegungen, die den Inhalt dieser Vereinbarung berühren,
bedürfen der Schriftform.

§ 12

(1) Diese Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit.

(2) Diese Vereinbarung kann von der Gemeinde und der HLG nach
einjähriger Laufzeit mit einjähriger Kündigungsfrist jeweils zum
Ablauf eines Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.

In diesem Fall gelten für die Verwertung der nach dieser Verein-
barung erworbenen Grundstücke die §§ 6 bis 10 sinngemäß fort.

§ 13

Zu dieser Vereinbarung soll ein Schiedsvertrag abgeschlossen wer-
den, nach dem sich beide Parteien der Entscheidung eines Schieds-
gerichtes für den Fall eventueller Streitigkeiten aus dieser Verein-
barung unterwerfen.

§ 14

Der Gemeinde ist bekannt, dass diese Vereinbarung nur dann rechts-
wirksam wird, wenn die Genehmigung des Hessischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vorliegt.

_____________, den ________ _______________, den ________

(Siegel) ____________________ Hessische Landgesellschaft mbH

HESSISCHES  MINISTERIUM
FÜR  UMWELT,  ENERGIE,  LANDWIRTSCHAFT  UND  VERBRAUCHERSCHUTZ

Erlasse zur Ausführung des Hessischen Jagdgesetzes 

Folgende Erlasse werden hiermit bis zum 31. Dezember 2012 neu
in Kraft gesetzt:
1. Erlass über die Abschussplanung, -festsetzung und -vollzug

vom 23. Dezember 2005 (StAnz. 2006 S. 243)
2. Erlass über die Erteilung eines deutschen Jagdscheins an Aus-

länder vom 23. Dezember 2005 (StAnz. 2006 S. 245)
3. Sammelerlass zum Hessischen Jagdgesetz (HJagdG) und den

hierzu ergangenen Rechtsverordnungen vom 23. Dezember 2005
(StAnz. 2006 S. 238)

4. Erlass über die Beratung der Jagdbehörden durch Jagdberater
und Sachkundige § 40 Hessisches Jagdgesetz vom 23. Dezem-
ber 2005 (StAnz. 2006 S. 244)

5. Erlass über die Richtlinie für die Hege und Bejagung des Scha-
lenwildes in Hessen vom 23. Dezember 2005 (StAnz. 2006 S. 239).

Wiesbaden, 16. November 2010 

Hessisches Ministerium
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
VI 3 – 88 a 08.03.02 – 1/2010
– Gült.-Verz. 87 – 
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Anerkennung als Sachverständiger für Bodenschutz und
Altlasten nach § 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

Herr Dipl.-Geologe Jürgen Fischbach, c/o Büro für Geotechnik und
Umwelt, Marburger Straße 13 in 64289 Darmstadt ist nach § 6 des
Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes vom 28. Septem-
ber 2007 (GVBl. I S. 652) in Verbindung mit § 4 der Verordnung zur
Anerkennung von Sachverständigen im Bereich des Bodenschut-
zes vom 27. September 2006 (GVBl. I S. 534) von der IHK Darm-
stadt am 11. November 2008 nach § 36 der Gewerbeordnung als
Sachverständiger für das Sachgebiet 2 „Gefährdungsabschätzung
für den Wirkungspfad Boden-Gewässer“ öffentlich bestellt und
vereidigt worden. Mit dieser Veröffentlichung im Staatsanzeiger ist
er in diesem Umfang weiterhin als Sachverständiger für Boden-
schutz und Altlasten nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz aner-
kannt.
Die Anerkennung ist befristet bis zum 11. November 2015.

Wiesbaden, 15. November 2010

Hessisches Landesamt 
für Umwelt und Geologie
89 – 0250 – 473/10 
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DIE  REGIERUNGSPRÄSIDIEN

DARMSTADT

Verordnung zur Ausweisung des Landschaftsschutzgebie-
tes „Stadt Wiesbaden“ und zur Änderung des Land-
schaftsschutzgebietes „Hessische Mainauen“ 

Vom 24. September 2010 

h i e r : Berichtigung
B e z u g : Verkündung im StAnz. 2010 S. 2289

In der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stadt Wies-
baden“ ist in § 4 Abs. 2 Nr. 1 ein Fehler zu berichtigen:
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 muss lauten:
„1. die Rodung abgängiger Hochstämme in Anlagen, die erwerbs-
obstbaulich intensiv genutzt und gepflegt werden, sofern sie durch
Niederstämme ersetzt werden sollen. Die Anzeige muss mindestens
einen Monat vorher erfolgen;“.

Darmstadt, 17. November 2010

Regierungspräsidium Darmstadt
gez. B a r o n
Regierungspräsident
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Vorhaben: Antireflexpastenproduktion der Ferro GmbH
Die Ferro GmbH hat einen Antrag auf Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und Betrieb
einer neuen Produktlinie zur Herstellung von Antireflexpasten in
60327 Frankfurt am Main, Gemarkung Frankfurt am Main – Be-
zirk 15, Flur 185, Flurstück 152/22 gestellt. 
In der Anlage sollen bis zu 200 t Antireflexpasten pro Jahr herge-
stellt werden. 
Die Anlage besteht aus folgenden Betriebseinheiten: Bodenwaage,
Dissolver, Mischer, Bodenbahn mit Waage.
Die Neuanlage soll Anfang 2011 in Betrieb genommen werden.
Für das Vorhaben wurde zusätzlich ein Antrag nach § 8a BImSchG
auf Zulassung des vorzeitigen Beginns gestellt.
Dieses Vorhaben bedarf nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) in Verbindung mit Spalte 1, Nr. 4.1j des Anhan-
ges der Vierten Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
(4. BImSchV) der Genehmigung durch das Regierungspräsidium
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt.
Die Prüfung nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV hat ergeben, dass keine
Verpflichtung besteht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen. Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.
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